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RS OGH 1961/6/9 2Ob188/61
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.06.1961

Norm

ABGB §1304 BIIb

StVO §20 Abs1 ID

Rechtssatz

Einen Verkehrsteilnehmer, der lediglich den Grundsatz des Fahrens auf Sicht verletzte, tri7t an einem Unfall, der

dadurch entstand, daß ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer vorschriftswidrig überholen wollte und durch ein

ungeschicktes Bremsmanöver auf die linke Fahrbahnhälfte kam, kein Mitverschulden.
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